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7. Gesetz: Besoldungsordnung 1%7; Änderung (19. NoveHe zur Besoldungsordnung 1967), 

7. 
Gesetz vom 9. Dezember 1980, mit dem die 
Besoldungsordnung 1967 geändert wird 

(19. Novelle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBt. für Wien 
Nr. 18/1967, in der Fassung der Landesgesetze 
LGBI. fur Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 26/1968, 
45/1969, 15/1971, 4/1972, 10/1972, 6/1973, 
18/1974, 55/1974, 24/1976, 9/1977, 28/1977, 
7/1978, 26/1978, 6/1979, 13/1980 und 30/1980 
wird wie folgt geändert: 

Die Anlage 2 zur Besoldungsordnung 1967 und 
die Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 erhalten 
die Fassung gemll.ß den Beilagen. 

Artikel ll 

Bei Beatnten, die vor dem !. Jänner 1972 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
ruhegenußfähigem Monatsbezug eine Pflegedienst
Chargenzulage enthalten ist, ist dem ruhegenußfä
higen Monatsbezug die Pflegedienst-Chargenzu
lage statt mit den Beträgen gemäß Z 3 der Anlage 3 
zur Besoldungsordnung 1967 mit folgenden Beträ
gen zugrunde zu legen: 

1 319 S für Lehrassistenten, 
Lehrhebammen, 
Lehrschwestern (Lehrpfleger), 
Lehrvorsteher (Lehroberinnen), 
leitende Lehrassistenten, 
Oberassistenten, 
Oberhebammen, 
Oberinnen) 
Oberschwestern (Oberpfleger), 
Fflegevorsteher 1 

Schuloberinnen; 
790 S für Stationsassistenten, 

Stationshebammen, 
Stationsschwestern (Stationspfleger). 

Artikel III 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1972 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
ruhegenußfähigem Monatsbezug eine Dienstzulage 

für den gehobenen medizinisch-teehnischen Dienst 
enthalten ist, ist dem ruhegenußfähigen Monatsbe· 
zug diese Dienstzulage statt mit den Beträgen 
gemäß Z 6 der Anlage 3 zur Besoldungsordnung 
1967 mit folgenden Beträgen zugrunde zu legen: 

Dienstklasse 1 . „ „ •.......... „ „ .. . 

Dienstklasse II ..................... . 
Dienstklasse III ..................... . 
Dienstklassen IV und V ... , . , ........ . 

Artikel IV 

720S, 
1 077 s, 
1 258 S, 
1 435 s. 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1973 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
ruhegenußfllhigem Monatsbezug eine Feuerwebe
Chargenzulage enthalten ist, ist dem ruhegenußfä
higen Monatsbezug die Feuerwehr-Chargenzulage 
statt mit den Beträgen gemll.ß Z 11 und 12 der 
Anlage 3 zur Besoldungsordnung 1967 mit folgen
den Beträgen zugrunde zu legen: 

1 474 S für Hauptbrandmeister; 
922 S filr Oberbrandmeister; 
464 S für Brandmeister, 

Inspektions-Rauchfangkehrer, 
Löschmeister. 

Artikel V 

Bei Beamten, die vor dem 1. Jänner 1978 aus 
dem Dienststand ausgeschieden sind und in deren 
rubegenußfähigem Monatsbezug eine Dienstzulage 
für Fürsorgerinnen enthalten in, ist dem ruhege
nußflihigen Monatsbezug diese Dienstzulage statt 
mit den Beträgen gemäß Z 9 der Anlage 3 zur 
Besoldungsordnung 1967 mit folgenden Beträgen 
zugrunde zu legen: 

Dienstklasse I .................. „ .. . 

Dienstklasse ll ... „ „ , „ „ .. „ .••••• 

Dienstklasse 1II .. „ ..............••.. 

Dienstklassen IV und V „ .. „ ........ . 

Artikel VI 

720 s, 
1 077 s, 
1 258 s, 
1435 s. 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1981 in Kraft. 
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